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SCHREIBEN VON STATTHALTER UND RAT VON LUZERN AN DEN LANDVOGT IM
THURGAU, [HANS HEINRICH ] WASER

EA VI 1, 873 c

"Ehen Zue der Zeit , da Unnss Dein Schreiben wegen Rittmeister [Hans Ulrich]

Sultzerss ein khommen ",  halte sich dieser auch gerade hier in Luzern

auf , "unndt alss Wir auss deinem bericht ersehen , wass Zue beylegung dess

geschefftss Du dich bearbeitet , haben Wir Zue mahlen auch verstanden , Warauss

auff seiten dess Sultzerss nach hafftet , dass Er Zue gethanem Vorschlag Zue

verstehen sich beschwehrt , Undt stehet in derme , dass Er Zue dem Jenigen 3 so

Wir lestmahlss an dich geschriben 3 sich gern bequemmen 3 unndt sich mit seinen

eignen Schulden , die Anno 1663 Jhmme Zue ständig gewessen , so weit die selbe

sich erstrekhen mögend , wan Sie Jhmme gichtig unndt bekhandtlich , deinem aner-

bieten nach an die handt gegeben werdendt 3 an sein ansprächig haubtguet der

2300 fl . undt seithero angeloffne Zinnssen 3 bezahlen lassen wollen , Wass aber

über dass Selbe , an ssein Ansprach Jhmme noch ussständig verbleiben werde,

weylen ess würkhlich nit mehr verhandten seie , Ja augenscheinlich dass dass

selbe müesse bezochen worden ssein , desswegen auch aller vernunfft unndt Ge-

rechtikheit nach undt gemess , dieselbe Schulden unndt Zinnssen , so von dem

gegentheil bezogen worden , wider so guet alss Sie die selbe empfangen , Jhmme

ersetzt unndt erstattet werden solten . Dahero Er sich hochstenss Zue beschwäh¬

ren , wan Er an dissen aussstand sich wider mit dess Bruederss [Jakob ? Sulzer]

oder anderen Heübergischen Schulden , die man doch . . . wenig achte , solte ab¬

fertigen lassen.

Auss dissem dan haben Wir nach reiffer erwegung der Sachen bewandtnuss ursach

genommen , die abermahlen Unnsser gefaste meinung hier über Zue eröffnen , So

dan Unnsserem testen Schreiben eben auch Zue treffen wirt , dass wass an denen

Heüwberger Schulden , die Jhmme Ritmeister Sultzeren Anno 1663 eigendtlich



Zueständig gewessen , an sein ansprächig Haubtguet , unndt seither angeloffne

Zinnssen , Jhrnme nur gichtig unndt bekhandtlich (Sye sseyet gleich guet oder

schlecht ) wirdt an die Handt gegeben werden , Er solchess schuldig sein solle

an Zue nemrnen, wass aber von sseinen eignen schulden nit mehr verbanden , oder

auch von denn Zinnssen wehre bezogen worden , dass Jhmme au ff sselbigen Schuld¬

ner en undt von densselben seinen Alten Schulden Her Jhmme nit mehr Kan gezeigt

werden , Können Wir nit finden , dass man Jhmme weder auff dess Bruederss oder

anderen Schulden mit billikheit verweyssen könne , sonder Jst an Jhmme selbsten

der gebühr undt aller vernunfft gemäss , dass vom gegentheil Jhmme solches

widerumb vollkhommen unnd so guet alss Sie ess eingenommen , erstattet undt

ersetzt werde . "

Sie möchten ihn , den Landvogt , daher mit diesem Schreiben noch¬

mals auffordern , die fragliche Angelegenheit endlich beizulegen

und so die Ruhe wieder herzustellen . Dies aber lasse sich unschwer

dadurch bewerkstelligen , indem man "dass Rechte billiche Mittell"  er¬

greife , "so in dissem wenigen bestehet , Weichess Wir Hiemit widerholendt,

dass Jhmme Sultzeren umb ssein ansprächig Haubtguet undt Zinnss sseine eigne

Schulden im Heüwberg , von Anno 1663 gichtig und bekhandtlichen die Handt ge-

stelt , undt wass daran ermanglet den Jenigen so ess Jhmme endtzogen , wider so

guet Sye ess empfangen , ersetzt werde " . Dies ihr Lösungsvorschlag!

Bringe man ihn - was man übrigens sehr hoffe - umgehend zur Aus¬

führung , so werde man endlich vor weiteren Verdriesslichkeiten

verschont bleiben . Alles weitere hange nun von ihm , dem Landvogte,

ab.
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